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Norm

PVG §9 Abs3 lita

PVG §10 Abs3a litb

Schlagworte

Dienstzuteilung

Rechtssatz

Nach § 9 Abs. 3 lit. a PVG ist dem zuständigen PVO u.a. eine beabsichtigte Dienstzuteilung schriftlich mitzuteilen. Diese

Mitteilung hat nach § 10 Abs. 3a lit. b PVG spätestens zwei Wochen vor ihrer Durchführung, im Dringlichkeitsfall

spätestens am Tage ihres Wirksamkeitsbeginns zu erfolgen.
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